Gemeindeverwaltung Heddesheim 

Bauamt  

Fritz Kessler Platz 1

68542 Heddesheim

Einspruch gegen den Bebauungsplan „Nördlich der Benzstraße“ 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lege ich Widerspruch ein gegen den zur Offenlage ausliegenden Bebauungsplan 

„Nördlich der Benzstraße“

Es ist davon auszugehen, dass das Verkehrsaufkommen auf den Ortsstraßen mit Beginn einer Baumaßnahme auf dem „Pfenning-Areal“ erheblich zunehmen wird. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass viele Fremdfirmen als Dienstleister für Pfenning auftreten, die 

nicht kontrollierbar ebenfalls die Ortsdurchfahrten in alle Richtungen nutzen.

Trotz entsprechender Beschilderung fahren heute unkontrolliert Schwerstlaster durch 

den Ort in Nord-Süd-Richtung von Viernheim nach Ladenburg. 

Da keine Schallschutzmaßnahmen im bebauten und betroffenen Bereich vorhanden bzw. vorgesehen sind, lehne ich die Verkehrszunahme, verursacht von Pfenning-Fahrzeugen und der durch Pfennigbeauftragte Unternehmen, grundsätzlich ab. Sollte der Gemeinderat eine Entscheidung für die Baumaßnahme Pfenning treffen, fordere ich umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der Bürger entlang der gesamten betroffenen Ortsstraßen. 

Ich erhebe daher Einspruch gegen die Fortführung der Planung zur Baumaßnahme von Pfenning wegen der fehlenden Planungsstrukturen von Lärmschutzmaßnahmen. 

Sollte es zu einer Entscheidung des Gemeinderates zu einer Baumaßnahme von Pfenning kommen, so fordere ich die Kostenübernahme für Schallschutzmaßnahmen durch den Verursacher.

Vorname, Name: …………………………………………………………………………………… 

Straße, Nr.: ……………………………………………………………………………………. 

Postleitzahl, Ort: ……………………………………………………………………………………. 
Datum, Unterschrift …………………………………………………………………………………..
